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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

La CTT-CN a élaboré une initiative de commission visant à assurer le maintien du
réseau postal sur tout le territoire par le biais d’indemnités fédérales. Le texte prévoit
de modifier la loi sur La Poste pour obliger cette dernière à exploiter des bureaux dans
toute la Suisse. Il s’agit de faire en sorte que les habitants des régions périphériques
bénéficient aussi des services d’un office postal à une distance géographique
acceptable. La Confédération devrait verser des indemnités compensatoires pour
couvrir une partie – 10 à 20% – des frais engendrés par la gestion des bureaux postaux
déficitaires. Au mois de juillet, devant le refus du Conseil fédéral, la Commission est
revenue sur sa proposition. Elle a accepté de ne pas prévoir d’indemnités
compensatoires pour les frais non couverts dans son initiative. Par 120 voix contre 62,
le Conseil national a accepté l’initiative de sa Commission lors de la délibération de la
loi fédérale sur la poste. En revanche, il a refusé par 98 voix contre 92 une proposition
d’une minorité de gauche voulant que la Confédération indemnise La Poste d’une
partie des frais couverts par l’exploitation du réseau d’offices de poste. Il a aussi rejeté
une proposition de Grobet (-, GE) voulant que toute fermeture d’un office postal soit
soumise au préalable à l’approbation du canton concerné. La demande de réexamen en
2004 pour la création d’une banque postale par la gauche et les Verts a connu le même
sort. Les conseillers nationaux ont refusé tacitement une initiative du canton du Jura
(01.306) visant à garantir un service public dans les régions périphériques et à
subordonner la création d’une banque postale à une remise en cause fondamentale du
plan de restructuration de La Poste. Le National a estimé que l’initiative de sa
Commission répondait aux attentes du canton du Jura. Saisi, le Conseil des Etats a
soutenu l’initiative parlementaire de la Commission du Conseil national, mais il a refusé
la proposition de la gauche d’indemniser une partie des frais non couverts pour
l’exploitation du réseau d’offices. Les Etats ont dans ce cadre accepté une formule qui
juge plus important de garantir des prestations que des offices postaux. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.12.2002
PHILIPPE BERCLAZ

Die «Verbesserung des Poststellennetzes und Stärkung der Rolle der
Gemeindebehörden bei der geografischen Verteilung der Postämter» wollte eine im
Juli 2017 eingereichte Standesinitiative des Kantons Jura erreichen. Sie stiess dabei ins
selbe Horn wie die Standesinitiativen der Kantone Tessin (Kt.Iv. 16.320) und Wallis (Kt.Iv.
17.302). Ständerat Janiak (sp, BL) erklärte die Empfehlung der Kommission zur
Ablehnung der Initiative im Plenum damit, dass bereits der praktisch identischen
Standesinitiative des Kantons Tessin im Rat keine Folge gegeben worden war, weil die
angenommene Kommissionsmotion 17.3356 die Anliegen der Standesinitiative bereits
grösstenteils enthielten. Eine Minderheit Hêche (sp, JU) beantragte dem Rat, der
Standesinitiative Folge zu geben. Ständerat Minder (parteilos, SH) warb für den Antrag
der Minderheit und hielt fest, gerade mit der Annahme der Standesinitiative könne der
mit der Kommissionsmotion eingeschlagene Weg bekräftigt werden. Der Ständerat gab
der Standesinitiative mit 23 zu 14 Stimmen (bei 1 Enthaltung) Folge. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 28.05.2018
NIKLAUS BIERI

Die KVF-NR gab der Standesinitiative des Kantons Jura zur Verbesserung des
Poststellennetzes in ihrer Sitzung vom 15. Oktober 2018 Folge. Die Kommission
begründete dies mit dem Wunsch, einer breiten Unzufriedenheit mit der Entwicklung
des Poststellennetzes gesetzgeberisch zu begegnen. Die KVF hat damit zwei Jahre Zeit
für die Umsetzung der Standesinitiative. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.10.2018
NIKLAUS BIERI

Der Standesinitiative Wallis zur Unterstützung der Standesinitiative Tessin betreffend
die Verbesserung des Poststellennetzes wurde im Oktober 2018 von der KVF-NR keine
Folge gegeben. Die Kommission gab jedoch der Standesinitiative Jura Folge – sie
beinhaltete dasselbe Anliegen wie die Standesinitiative Tessin und war im Gegensatz zu
dieser zuvor im Ständerat angenommen worden. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.10.2018
NIKLAUS BIERI
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Die Standesinitiative Tessin zur Verbesserung des Poststellennetzes und Stärkung der
Rolle der Gemeindebehörden blieb, nachdem die KVF-NR schon im Oktober 2018
beschlossen hatte, ihr keine Folge zu geben, auch im Ratsplenum ohne Unterstützung:
In der Sommersession 2019 folgte der Nationalrat der Kommission stillschweigend.
Auch der Standesinitiative Wallis, welche zur Unterstützung der Standesinitiative Tessin
eingegangen war, erteilte der Nationalrat am gleichen Tag eine Absage. Begründet
wurde der Antrag der Kommission auf Ablehnung mit der Standesinitiative Jura, welcher
2018 Folge gegeben worden war und welche die Anliegen der Tessiner Standesinitiative
ebenfalls enthält. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
NIKLAUS BIERI

Die KVF-SR hat sich an ihrer Sitzung vom 1. Juli 2019 mit verschiedenen
Standesinitiativen befasst, die bezüglich der Postgesetzgebung hängig sind. Nach einer
Aussprache mit der Departementsvorsteherin und der Post-Spitze entschied die
Kommission einstimmig, ihrem Rat zu beantragen, den Standesinitiativen von Genf
(Kt.Iv. 18.312, «Für den Erhalt der Arbeitsplätze und eine echte Grundversorgung durch
die Post»), Basel-Stadt (Kt.Iv. 18.314, «Service public erhalten. Keine Schliessung von
Quartierpoststellen!») und Solothurn (Kt.Iv. 18.315, «Postversorgung») keine Folge zu
geben. 2018 war der Standesinitiative Jura (Kt.Iv. 17.314, «Verbesserung des
Poststellennetzes und Stärkung der Rolle der Gemeindebehörden bei der geografischen
Verteilung der Postämter») Folge gegeben worden und die Kommission sah die Anliegen
der übrigen Standesinitiativen als weitgehend in der jurassischen enthalten. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 01.07.2019
NIKLAUS BIERI

In ihrer Sitzung vom 27. Mai 2020 diskutierte die KVF-NR unter anderem über die
Standesinitiativen von Genf (Kt.Iv. 18.312), Basel-Stadt (Kt.Iv. 18.314) und Solothurn (Kt.Iv.
18.315) bezüglich der Postgesetzgebung. Erfreut über die von Post-CEO Cirillo bei der
Präsentation der Strategie 2021-2024 Mitte Mai 
gemachte Zusicherung, das Poststellennetz bei rund 800 Poststellen zu belassen,
beschloss die Kommission, den drei Standesinitiativen keine Folge zu geben. Alle den
Service public der Post betreffenden Fragen könnten in der angenommenen
Standesinitiative Jura (Kt.Iv. 17.314) geregelt werden, erklärte die Kommission. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 27.05.2020
NIKLAUS BIERI

Im Frühling 2020 hatten die beiden Kantone Genf (Kt. Iv. 20.309) und Neuenburg (Kt. Iv.
20.314) je eine Standesinitiative zum Thema Mobilfunk eingereicht; sie forderten darin
ein Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellen-Netzes. Im Dezember 2020
folgte nun auch der Kanton Jura mit einer ähnlichen Initiative. Diese umfasste vier
Punkte. Erstens verlangte der Kanton Jura ebenfalls ein «Moratorium für den Aufbau
des 5G-Millimeterwellen-Netzes», bis eine nationale Erhebung über die
Strahlenbelastung vorliege. Zweitens solle die Gesetzgebung dahingehend angepasst
werden, dass der Bund und die Kantone ein schweizweites Funkwellenkataster
einrichten müssen. Zudem sollen bei der Planung der Netzabdeckung die Kantone und
Gemeinden stärker einbezogen werden. Und schliesslich müsse die Bevölkerung über
Massnahmen zur Prävention vor Strahlung besser informiert werden. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Januar 2021 hatte die KVF-SR beantragt, die Frist für die Umsetzung der
Standesinitiative Jura zum Poststellennetz um zwei Jahre zu verlängern. Die Initiative,
der 2018 Folge gegeben worden war, verlangte, dass die Postkommission PostCom bei
der Schliessung oder Verlegung einer Poststelle einen anfechtbaren Beschluss fassen
soll. Bürgerinnen und Bürger sollen zudem eine Eingabe gegen die Schliessung einer
Poststelle bei der PostCom machen können. Auch müsse die Erreichbarkeit und die
Qualität der postalischen Dienstleistungen generell verbessert werden.
Im März 2021 stimmte der Ständerat dem Ansinnen auf Fristverlängerung seiner
Kommission stillschweigend zu. Kommissionssprecher Engler (mitte, GR) betonte, man
wolle zuerst die neue Strategie der Post für die Jahre 2021-24 besser kennenlernen und
den Bericht in Erfüllung des Postualtes 19.3532 der KVF-NR abwarten, bevor man
gesetzgeberisch tätig werde. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 02.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Die KVF-SR beantragte im Mai 2021 mit 11 zu 1 Stimmen, der Standesinitiative des
Kantons Jura mit dem Titel «Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellen-
Netzes» keine Folge zu geben. Die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen
betreffend den Ausbau des Mobilfunknetzes (beispielsweise Einrichtung eines
nationalen Funkwellenkatasters) würden die Forderungen der Kommission grösstenteils
abdecken, argumentierte die Kommission. Mit demselben Stimmenverhältnis und
derselben Begründung lehnte die Kommission auch die Standesinitiativen Genf (Kt. Iv.
20.309) und Neuenburg (Kt. Iv. 20.314) ab. Die Kommission reichte jedoch selber ein
Postulat ein, mit welchem der Bundesrat dazu aufgefordert wird, abzuklären, wie bei
der künftigen Nutzung von Millimeterwellenfrequenzen die Bevölkerung, Behörden,
Kantone und die zuständigen Parlamentskommissionen besser informiert respektive
einbezogen werden können. Auch solle darüber informiert werden, wie die
Forschungsergebnisse über die Auswirkung dieser neuen Frequenzen bei ihrer
zukünftigen Nutzung berücksichtigt werden können. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.05.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Kanton Zürich forderte in einer im Juli 2021 eingereichten Standesinitiative ein
Moratorium für die Schliessung von Poststellen. Dieses solle solange gelten, bis eine
gesamtschweizerische Poststellenplanung vorliege und genehmigt sei. Zudem solle die
Post dem UVEK alle vier Jahre eine Poststellenplanung für die ganze Schweiz
präsentieren.
Die KVF-SR beriet das Geschäft im August 2021 und beschloss oppositionslos, der
Initiative keine Folge zu geben. Sie tat dies mit der Begründung, dass die
Standesinitiative des Kantons Jura (Kt. Iv. 17.314), der Folge gegeben wurde, die
Forderungen der vorliegenden Zürcher Initiative bereits abdecke. 11

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.08.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat behandelte in der Wintersession 2021 die Standesinitiative des Kantons
Jura zu einem Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellen-Netzes,
gemeinsam mit zwei ähnlich gelagerten Initiativen der Kantone Genf und Neuenburg
sowie dem Postulat «Künftige Frequenznutzung für den Mobilfunk im sogenannten
Millimeterwellenbereich. Einbezug der Kantone» der KVF-SR. Der Ständerat gab den
drei Initiativen keine Folge, nahm das Postulat jedoch an. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im April 2018 reichte der Kanton Jura eine Standesinitiative ein, mit der er ein
schweizweites Verbot der Vermarktung und der Verwendung von Roundup und
weiteren glyphosathaltigen Produkten erreichen wollte. Glyphosat wurde von der WHO
als «wahrscheinlich krebserregend» eingestuft, lautete ein Teil der Begründung der
eingereichten Standesinitiative. Ursprung des Geschäfts war eine angenommene
Motion im jurassischen Parlament, die unter anderem zum Ziel hatte, dass Geschäfte im
Kanton Jura Produkte mit Glyphosat aus dem Angebot nehmen müssten. Die
Standesinitiative sollte die aufgrund der Motion bereits ergriffenen kantonalen
Massnahmen verstärken. Im Januar 2019 befasste sich die WAK-SR ein erstes Mal mit
dem Geschäft; dies zusammen mit einer weiteren Standesinitiative des Kantons Genf
(Kt.Iv. 18.319) sowie mit zwei Petitionen (Pet. 16.2004 und Pet. 17.2020) zu Glyphosat.
Die Mehrheit der Kommission war der Überzeugung, das Anliegen könne im Rahmen der
Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» diskutiert werden. Da
die Anhörung von Kantonsvertretern aber dennoch gewinnbringend sei, beschloss die
WAK-SR mit 8 zu 2 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), die Behandlung eines eventuellen
Nutzungsverbots zu verschieben. Gut ein Jahr später gab die Kommission den beiden
Standesinitiativen mit 6 zu 2 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) keine Folge. Sie sei zum
Schluss gekommen, dass die parlamentarische Initiative der WAK-SR (Pa.Iv. 19.475) die
Forderung der beiden Geschäfte bereits berücksichtigen würde. Durch sie könnten die
mit dem Einsatz von Pestiziden im Allgemeinen verbundenen Risiken verringert werden,
indem alle Stoffe entsprechend ihrem Risikopotenzial berücksichtigt würden, ohne für
jeden der betroffenen Stoffe eine Regelung zu erlassen. 13

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.01.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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Im März 2020 behandelte der Ständerat die Standesinitiative des Kantons Jura
«Glyphosat und Vorsorgeprinzip» zusammen mit einer Standesinitiative des Kantons
Genf (Kt.Iv. 18.319), die den Titel «Schluss mit dem Einsatz von Glyphosat in der
Schweiz» trägt. Nachdem Peter Hegglin (cvp, ZG) als Kommissionssprecher noch einmal
die Argumente der WAK-SR gegen Folgegeben erläutert hatte, ergriff Adèle Thorens
Goumaz (gp, VD) das Wort. Aufgrund der mässigen Unterstützung in der Kommission
habe sie auf einen Minderheitsantrag verzichtet, trotzdem wolle sie kurz auf einige
Punkte eingehen. Bei den beiden Standesinitiativen handle es sich nicht um isolierte
Anliegen. Unter anderem habe der Grosse Rat des Kantons Waadt im Juni 2019
beschlossen, ein Ausstiegsprogramm für Glyphosat zu erstellen, mit dem beabsichtigt
werde, ab 2022 vollständig auf sämtliche glyphosathaltigen Produkte zu verzichten. Das
Unkrautvernichtungsmittel werden zudem von einem WHO-Organ, der International
Agency for Research on Cancer, als humankarzinogen eingestuft und auch in der EU
gebe es Länder, die eine schrittweise Emanzipation von Glyphosat über einen
bestimmten Zeitraum hinweg forderten. Sie bedauere den Kommissionsentscheid,
verwies allerdings auf die parlamentarische Initiative der WAK-SR (Pa.Iv. 19.475) und das
von ihr selber im Nationalrat eingereichte Postulat (Po. 17.405), dessen im Herbst
geplanter Bericht eine gute Grundlage für weitere Diskussionen zur
Glyphosatverwendung darstelle. Stillschweigend folgte der Ständerat seiner Kommission
und gab den beiden Standesinitiativen keine Folge. 14

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.03.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Um zu verhindern, dass die seit dem 13. März 2020 vom Bundesrat verabschiedeten
Verordnungen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie, die sich direkt auf Artikel 185
Absatz 3 der Bundesverfassung stützen, welcher der Regierung das befristete Erlassen
von Verordnungen und Verfügungen als Reaktion auf schwere Störungen der
öffentlichen Ordnung erlaubt, nach sechs Monaten automatisch ausser Kraft treten,
unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft über die Rechtsgrundlagen
dieser Verordnungen. Seit April 2020 hatten die Bundeskanzlei und das EJPD dieses
dringliche Bundesgesetz über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des
Bundesrates zur Bewältigung der Covid 19-Epidemie, kurz Covid-19-Gesetz,
erarbeitet. Dieses soll den Bundesrat dazu befähigen, auch künftig entsprechende
erforderliche Massnahmen weiterzuführen und anzupassen. 

Zwischen dem 19. Juni 2020 und dem 10. Juli 2020 wurde der Gesetzesentwurf in eine
verkürzte Vernehmlassung geschickt, in welcher über 1'000 Stellungnahmen eingingen.
Der Grossteil der Stellungnehmenden waren Privatpersonen, die der Vorlage
argwöhnisch gegenüberstanden. Bei den Kantonen stiess das Gesetz auf grössere
Zustimmung, wobei alle von ihnen Änderungsvorschläge oder Kommentare einbrachten.
14 Kantone (ZH, BE, LU, OW, NW, GL, FR, SO, SH, AI, SG, GR, TG und GE) sprachen sich
grundsätzlich für den Entwurf aus, da sie die Existenz einer rechtlichen Basis für das
Weiterverfolgen der durch den Bundesrat getroffenen Massnahmen als eine
Notwendigkeit erachteten. Weder eine ausdrückliche Zustimmung noch eine Ablehnung
erfuhr die Vorlage von Seiten weiterer elf Kantone (UR, ZG, BS, BL, AR, AG, TI, VD, VS, NE
und JU). Der Kanton Schwyz und die KdK sahen explizit von einer Stellungnahme ab.
Letztere wird ihre Meinung aller Voraussicht nach zu einem späteren Zeitpunkt
einbringen. Bei den Parteien stiess der Gesetzesentwurf auf unterschiedlich grosse
Unterstützung. Während ihm die CVP und EVP bedingungslos zustimmten, knüpften die
GLP, die Grünen und die EDU ihre Zustimmung an Vorbehalte. Gegen die Vorlage in der
vorliegenden Form sprachen sich FDP.Liberale, SP und SVP aus. Die BDP, Ensemble à
Gauche, die Lega und die PdA verzichteten trotz Einladung auf eine Stellungnahme zum
Gesetzesentwurf. Von den 60 Organisationen, die am Vernehmlassungsverfahren
teilnahmen, unterstützten 27 das Vorhaben, 33 stimmten ihm zwar nicht explizit zu,
lehnten es aber auch nicht ausdrücklich ab – keine einzige stellte sich somit
ausdrücklich dagegen. 

Am 12. August 2020 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zum Gesetzesentwurf,
nachdem er als Reaktion auf die Vernehmlassungsantworten einige Änderungen am
Vorentwurf vorgenommen hatte – namentlich die Aufnahme des «generellen und
verbindlichen Einbezug[s] der Kantone» und die vollständige Überarbeitung der
Bestimmungen zum Gesundheitswesen, dem Arbeitnehmerinnen- und
Arbeitnehmerschutz sowie dem Kulturbereich. Der Gesetzesentwurf besteht insgesamt
aus 14 Artikeln, welche die Befugnisse der Landesregierung im Umgang mit der Covid-
19-Epidemie insbesondere bezüglich der Eindämmung der Auswirkungen auf die
Gesellschaft, Wirtschaft und die Behörden festlegen. Er betrifft überdies auch den
Ausländerinnen-, Ausländer- und Asylbereich, die Entschädigung bei Erwerbsausfall,
die Arbeitslosenversicherung sowie «justizielle, verfahrensrechtliche,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.08.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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gesellschaftsrechtliche und insolvenzrechtliche Massnahmen». Zudem wurde
vorgesehen, dass das Gesetz lediglich bis Ende 2021, anstatt wie ursprünglich geplant
bis Ende 2022, befristet werden soll. Für Bestimmungen im Bereich der
Arbeitslosenversicherung wurde jedoch eine Befristung bis Ende 2022 festgehalten. 15

Im Oktober 2020 wurde der Ergebnisbericht zur Vernehmlassung des indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative, welche vom 13. September bis zum 13.
Dezember 2019 gedauert hatte, veröffentlicht. Insgesamt hatten 81 Akteurinnen und
Akteure Stellung genommen, wobei sich mit 53 von ihnen ein Grossteil der
Vernehmlassungsteilnehmenden vollumfänglich oder grundsätzlich zustimmend zum
Gegenvorschlag aussprachen. Zu ihnen gehörten 21 Kantone, die beiden Parteien GLP
und GPS sowie dreissig Organisationen, darunter auch Swisstransplant, eine
Unterstützerin der Volksinitiative. Explizit abgelehnt wurde die Vorlage von 16
Vernehmlassungsteilnehmenden. Als Gründe für die ablehnende Haltung wurden die
Befürwortung der Volksinitiative (JU), des Erklärungsmodells (LU, CVP, EVP, CBCES, EKS,
MERH_UZH, NEK) oder der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; pa.Iv.
18.443; FDP), aber auch die zu enge Zustimmungslösung (ÄPOL) und der Wunsch nach
Beibehaltung der aktuell gültigen erweiterten Zustimmungslösung (HGS) aufgeführt.
Weitere Argumente gegen den indirekten Gegenvorschlag liessen sich auf ethische
Bedenken (SH, HLI, MIGUNIBE, SPO) oder auf die Forderung zurückführen, dass die
Vorlage Teil eines Gesamtprojekts zur Einwilligung in der Gesundheits- und
Humanforschung sein sollte (Privatim). Weder eine zustimmende noch eine ablehnende
Haltung nahmen aus diversen Gründen zehn Vernehmlassungsteilnehmende ein (BL, TG,
iEH2, SPS, BDP, SVP, GDK, insieme, SBK und SGG). Der SAV, santésuissse und der SSV
verzichteten auf eine Stellungnahme.

Positiv aufgenommen wurde von der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden die
geplante Einbindung der Angehörigen. In diesem Zusammenhang kam denn auch
mehrfach die Forderung auf, dass eine Organentnahme nur zulässig sein soll, wenn die
Angehörigen erreicht werden können. Auch die gesetzliche Verankerung eines Registers
wurde grösstenteils befürwortet, wobei verschiedene Änderungsvorschläge eingingen.
Einer von ihnen bestand darin, dass neben der Dokumentation des Widerspruchs auch
eine Zustimmung festgehalten werden können sollte. Von verschiedenen Seiten wurde
zudem der Wunsch geäussert, dass der Stiftung Swisstransplant die Registerführung
zukommen soll, weil sie bereits über ein Register verfüge. Ferner wurde der Information
der Bevölkerung über das Widerspruchsmodell ein hoher Stellenwert beigemessen. 16
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